
 

Seite: 1/16

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 04.04.2022 überarbeitet am: 27.11.2018Versionsnummer 4

53.2.1

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

·  1.1 Produktidentifikator

·  Handelsname: JUBIZOL Unixil finish S

·  Artikelnummer: 2.000.180

· 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

·  Lebenszyklusstadien
PW   Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender
C   Verwendung durch Verbraucher

·  Verwendungssektor
SU21   Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
SU22   Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)
SU19   Bauwirtschaft

·  Produktkategorie PC0   Sonstiges
·  Verfahrenskategorie PROC19   Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt
·  Umweltfreisetzungskategorie

ERC10a   Breite Verwendung von Erzeugnissen mit geringer Freisetzung (Außenbereich)
·  Verwendung des Stoffes / des Gemisches Dekorativer Putz für den Außenbereich

· 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

·  Hersteller/Lieferant:
JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 DOL PRI LJUBLJANI
SLOVENIA
T: + 386 1 5884 183
F: + 386 1 5884 250
E: info@jub.si

·  Auskunftgebender Bereich:
Laura Učakar
T: +386 1 5884 185
F: +386 1 5884 227
E: laura.ucakar@jub.eu

(Fortsetzung auf Seite 2)
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·  1.4 Notrufnummer:
Österreich                 Deutschland              Schweiz
Vergiftungsinfo:         Giftnotrufzentr:          Schweiz.Tox.Info:
+43 1 406 4343          +49 030 19240           +41 44 251 66 66

* ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

·  2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

·  Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Aquatic Chronic 3 H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

·  2.2 Kennzeichnungselemente
·  Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
·  Gefahrenpiktogramme entfällt
·  Signalwort entfällt
·  Gefahrenhinweise

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
·  Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.

·  Zusätzliche Angaben:
EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-

Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-
Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol
oder Nebel nicht einatmen.

·  2.3 Sonstige Gefahren
·  Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung Nicht anwendbar.
·  PBT: Nicht anwendbar.
·  vPvB: Nicht anwendbar.

* ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

·  Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

·  Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Reg.nr.: 01-2119489379-17

Titan(IV)-oxid

 Carc. 2, H351
EUH210, EUH211

1-5%

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Reg.nr.: 01-2119475104-44

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

 Eye Irrit. 2, H319

1-5%

CAS: 886-50-0
EINECS: 212-950-5

Terbutryn

 Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=100)
 Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317

≤0,05(0,005)%

CAS: 13463-41-7
EINECS: 236-671-3

Pyrithion-Zink

 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H331
 Repr. 1B, H360D; STOT RE 1, H372
 Eye Dam. 1, H318
 Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=10)

ATE: LD50 oral: 221 mg/kg
LC50/4 h inhalativ: 0,14 mg/l

≤0,1(0,005)%

CAS: 26530-20-1
EINECS: 247-761-7

2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute
Tox. 2, H330
 Skin Corr. 1, H314; Eye Dam. 1, H318
 Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=100)
 Skin Sens. 1A, H317

EUH071
ATE: LD50 oral: 125 mg/kg

LD50 dermal: 311 mg/kg
LC50/4 h inhalativ: 0,27 mg/l

Spezifische Konzentrationsgrenze:
Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

≤0,05(0,005)%

(Fortsetzung auf Seite 4)
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CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
Reg.nr.: 01-2119456816-28

Ethandiol

 STOT RE 2, H373
 Acute Tox. 4, H302

0-≤0,005%

CAS: 55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on
[EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on
[EG nr. 220-239-6] (3:1)

 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute
Tox. 2, H330
 Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318
 Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=100)
 Skin Sens. 1A, H317

Spezifische Konzentrationsgrenzen:
Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %
Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %
Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

≤0,001%

CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
Reg.nr.: 01-2119457892-27

Natriumhydroxid

 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
Spezifische Konzentrationsgrenzen:

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 %
Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %

≤0,1%

CAS: 2634-33-5
EINECS: 220-120-9

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

 Eye Dam. 1, H318
 Aquatic Acute 1, H400
 Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin
Sens. 1, H317

Spezifische Konzentrationsgrenze:
Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,05 %

≤0,005%

CAS: 112-72-1
EINECS: 204-000-3
Reg.nr.: 01-2119485910-33

1-Tetradecanol

 Aquatic Chronic 1, H410
 Eye Irrit. 2, H319

≤0,005%

· Zusätzliche Hinweise:
Das Produkt ist flüssig und daher gemäß der Verordnung (EU) 2020/217 nicht als H351 eingestuft,
obwohl es mehr als 1% Titandioxid enthält.
Die Technologie des Schutzes aktiver Wirkstoffe AMME TM (Advanced Micro Matrix
Embedding) ermöglicht die modifizierte Klassifizierung und konsequente Kennzeichnung von
Präparaten, die verarbeitete Wirkstoffe enthalten. Die Gesamtkonzentration und der Gehalt an
freiem Wirkstoff 2-Octyl-2H-isothiazol-3 (OIT) sind in der obigen Tabelle angegeben. Für die
toxikologische Einstufung des Gemisches nach folgenden Merkmalen ist nur die Konzentration
bzw. der Gehalt an freiem OIT-Gehalt relevant: gefährliche Eigenschaften für die Umwelt, Augen-
und Hautreizungen sowie Überempfindlichkeit. Die Gesamtkonzentration und der Gehalt an freiem
Wirkstoff Zinkpyrithion (ZnP) sind in der obigen Tabelle aufgeführt. Nur die Konzentration oder

(Fortsetzung auf Seite 5)
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der Gehalt an freiem Wirkstoff ZnP sind relevante Informationen für die toxikologische Einstufung
des Gemisches nach folgenden Merkmalen: gefährliche Eigenschaften für die Umwelt und Reizung
der Augen und der Haut. Die Gesamtkonzentration und der Gehalt an freiem Wirkstoff Terbtrin
sind in der obigen Tabelle angegeben. Für die toxikologische Einstufung des Gemisches nach
folgenden Merkmalen ist nur die Konzentration bzw. der freie Gehalt an Terbutrin relevant:
gefährliche Eigenschaften für die Umwelt und Überempfindlichkeit.
Es verursacht keine Hautsensibilisierung, die aufgrund der Ergebnisse ähnlicher getesteter
Gemische und nach dem Überbrückungsprinzip gemäß Artikel 9 Absatz 4 der CLP-Verordnung
bestimmt wurde, siehe Abschnitt 16.
Der Wortlaut der angefuehrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

·  4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

·  Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
·  Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.
·  Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

·  4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

·  4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

·  5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

·  Geeignete Löschmittel: Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

·  5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

·  Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

·  Weitere Angaben
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen
Vorschriften entsorgt werden.
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

·  6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen
anzuwendende Verfahren
Persönliche Schutzkleidung tragen.

·  6.2 Umweltschutzmaßnahmen:
Bei Gasaustritt oder Eindringen in Boden zuständige Behörde benachrichtigen.
Bei Eindringen in den Boden zuständige Behörden benachrichtigen.
Mit viel Wasser verdünnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

·  6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl)
aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

·  6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

·  7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

·  Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

·  7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

·  Anforderung an Lagerräume und Behälter: Nur im Originalgebinde aufbewahren.

·  Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit oxidierenden und sauren Stoffen lagern.

·  Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Frost schützen.

·  Lagerklasse: 12
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

·  7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
 D 
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* ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen

·  8.1 Zu überwachende Parameter

·  Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

AGW Langzeitwert: 67 mg/m³, 10 ml/m³
1,5(I);EU, DFG, Y, 11

CAS: 1310-73-2 Natriumhydroxid

MAK vgl.Abschn.IIb

CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

MAK vgl.Abschn.IIb und Xc

CAS: 112-72-1 1-Tetradecanol

MAK als Dampf und Aerosol;vgl.Abschn.IIb und Xc

CAS: 13463-41-7 Pyrithion-Zink

MAK vgl. Abschn.IIb

CAS: 107-21-1 Ethandiol

AGW Langzeitwert: 26 mg/m³, 10 ml/m³
2(I);DFG, EU, H, Y, 11

CAS: 55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)

MAK Langzeitwert: 0,2E mg/m³
vgl.Abschn.Xc

· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

·  8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

·  Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
·  Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

·  Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

·  Atemschutz
Atemschutz empfehlenswert.
Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.
Atemschutzmasken fsollten gemäß  DIN EN 14387.

·  Handschutz
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Schutzhandschuhe

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Geeignete Schutzhandschuhe, die die Kriterien der Norm DIN EN 374 zu erfüllen.
Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgemäßen Zustand prüfen.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.
Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigung- und Hautpflegemittel einsetzen.

·  Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt
eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen
nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

·  Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

·  Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille
Schutzbrillen sind in der Norm DIN EN 166 entsprechen.
Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.

·  Körperschutz: Schutzanzug verwenden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

·  9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
·  Allgemeine Angaben
·  Aggregatzustand Flüssig
· Farbe Verschieden, je nach Einfärbung
· Geruch: Mild
· Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
·  Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
·  Siedepunkt oder Siedebeginn und

Siedebereich ≥100 °C (CAS: 7732-18-5 Wasser)
·  Entzündbarkeit Nicht anwendbar.
·  Untere und obere Explosionsgrenze
·  Untere: Nicht bestimmt.

Obere: Nicht bestimmt.
·  Flammpunkt: Nicht anwendbar.
·  Zündtemperatur Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
·  Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
·  pH-Wert bei 20 °C: 9-10
· Viskosität:
·  Kinematische Viskosität Nicht bestimmt.

Dynamisch: Nicht bestimmt.
·  Dampfdruck: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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·  Dichte und/oder relative Dichte
·  Dichte bei 20 °C: 1,6-1,9 g/cm³
· Relative Dichte Nicht bestimmt.
·  Dampfdichte Nicht bestimmt.

·  9.2 Sonstige Angaben
·  Aussehen:
·  Form: Pastös
·  Wichtige Angaben zum Gesundheits- und

Umweltschutz sowie zur Sicherheit
·  Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.
·  Lösemittelgehalt:
·  Organische Lösemittel: >1,6 %

Wasser: <7,9 %

· Angaben über physikalische Gefahrenklassen
·  Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse

mit Explosivstoff entfällt
·  Entzündbare Gase entfällt
·  Aerosole entfällt
·  Oxidierende Gase entfällt
·  Gase unter Druck entfällt
·  Entzündbare Flüssigkeiten entfällt
·  Entzündbare Feststoffe entfällt
·  Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfällt
·  Pyrophore Flüssigkeiten entfällt
·  Pyrophore Feststoffe entfällt
·  Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische entfällt
·  Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entzündbare Gase entwickeln entfällt
·  Oxidierende Flüssigkeiten entfällt
·  Oxidierende Feststoffe entfällt
·  Organische Peroxide entfällt
·  Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfällt
·  Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfällt

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

·  10.1 Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

·  10.2 Chemische Stabilität

·  Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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·  10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

·  10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

·  10.5 Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

·  10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

* ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

·  11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
·  Akute Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

·  Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

CAS: 13463-67-7 Titan(IV)-oxid

Oral LD50 mg/kg (ratte)

Dermal LD50 mg/kg (Hase)

Inhalativ LC50/4 h mg/l (ratte)

CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

Oral LD50 5.660 mg/kg (ratte)

Dermal LD50 4.000 mg/kg (Hase)

CAS: 886-50-0 Terbutryn

Oral LD50 2.000 mg/kg (ratte)

Dermal LD50 >2.000 mg/kg (ratte)

Inhalativ LC50/4 h >2.200 mg/l (ratte)

CAS: 13463-41-7 Pyrithion-Zink

Oral LD50 221 mg/kg (ATE)

269 mg/kg (ratte)

Dermal LD50 >2.000 mg/kg (ratte)

>2.000 mg/kg (Hase)

Inhalativ LC50/4 h 0,14 mg/l (ATE)

>2.000 mg/l (Hase)

CAS: 26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

Oral LD50 125 mg/kg (ATE)

550 mg/kg (ratte)

Dermal LD50 311 mg/kg (ATE)

>900 mg/kg (ratte)

>2.000 mg/kg (Hase)

Inhalativ LC50/4 h 0,27 mg/l (ATE)

0,27 mg/l (ratte)
(Fortsetzung auf Seite 11)
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CAS: 107-21-1 Ethandiol

Oral LD50 5.840 mg/kg (ratte)

Dermal LD50 9.530 mg/kg (Hase)

CAS: 55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)

Oral LD50 49,6-75 mg/kg (ratte)

Dermal LD50 141 mg/kg (Hase)

Inhalativ LC50/4 h 0,33 mg/l (ratte)

·  Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

·  Schwere Augenschädigung/-reizung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

·  Sensibilisierung der Atemwege/Haut
"Verursacht keine Hautsensibilisierung, bestimmt auf der Grundlage der Ergebnisse ähnlicher
getesteter Gemische und unter Verwendung von Überbrückungsprinzipien gemäß Artikel 9 (4) der
CLP-Verordnung. Studienergebnis: Überempfindlichkeit OECD 429 (LLNA) (Maus): verursacht
keine Sensibilisierung - [Studien S5145, S5147]."
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

·  Keimzellmutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

·  Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
·  Reproduktionstoxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

·  Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

·  Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

·  Aspirationsgefahr Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
·  11.2 Angaben über sonstige Gefahren

·  Endokrinschädliche Eigenschaften

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

·  12.1 Toxizität

·  Aquatische Toxizität:

CAS: 886-50-0 Terbutryn

LC50/ 96 h 1,3 mg/l (/)
(Fortsetzung auf Seite 12)
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EC50/ 48 h 2,66 mg/l (Dapnien)

EC50/ 168 h 0,013 mg/l (/)

NOEC / 21 dni 0,01 mg/l (/)

1,3 mg/l (Dapnien)

NOEC / 35 dni 0,84 mg/l (/)

CAS: 13463-41-7 Pyrithion-Zink

LC50 0,028 mg/l (Dapnien)

EC50/ 48 h 0,05 mg/l (Dapnien)

EC50/ 72 h 0,067 mg/l (/)

CAS: 26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

Inhalativ LC50/ 21 dni 0,022 mg/l (/)

LC100/ 21 dni 0,076 mg/l (/)

EC50/ 48 h 0,42 mg/l (Dapnien)

EC50/ 21 dni 0,058 mg/l (Dapnien)

NOEC 0,0016 mg/l (Dapnien)

·  12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

·  12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

·  12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

·  12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
·  PBT: Nicht anwendbar.
·  vPvB: Nicht anwendbar.
·  12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.

·  12.7 Andere schädliche Wirkungen

·  Weitere ökologische Hinweise:

·  Allgemeine Hinweise:
Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefährdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

·  13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

·  Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Sonderabfallsammler übergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen.

(Fortsetzung auf Seite 13)
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·  Europäisches Abfallverzeichnis

08 01 12 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff

·  Empfehlung: Die Verpackung ist nach Maßgabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.

·  Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

·  14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
·  ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt

·  14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
·  ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt

·  14.3 Transportgefahrenklassen

·  ADR, ADN, IMDG, IATA
·  Klasse entfällt

·  14.4 Verpackungsgruppe
·  ADR, IMDG, IATA entfällt

·  14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

·  14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den
Verwender Nicht anwendbar.

·  14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg
gemäß IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

·  UN "Model Regulation": entfällt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

·  15.1 Vorschriften zu Sicherheit ,  Gesundheits-  und Umweltschutz/spezif ische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
Bei der Erstellung des Dokuments sind noch die folgenden Vorschriften berücksichtigt:
Arbeitsschutzgesetzgebung, die chemische Gesetzgebung und die Biozidprodukte-Richtlinie,
Verordnungenüber die Klassifizierung, Verpackung und Kennzeichnung von chemischen und
bioziden Produkten sowie Sicherheitsdatenblätter für chemische und biozide Produkte sowie
Vorschriften über die Behandlung der Verpackung und Abfallverpackungen sowie Abfälle.

·  Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

·  Gefahrenpiktogramme entfällt
(Fortsetzung auf Seite 14)
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·  Signalwort entfällt

·  Gefahrenhinweise
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

·  Sicherheitshinweise
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.

·  Richtlinie 2012/18/EU
·  Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

·  Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeräten – Anhang II

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

·  VERORDNUNG (EU) 2019/1148

·  Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

·  Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

·  Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

·  Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

·  Nationale Vorschriften:

·  Klassifizierung nach VbF: entfällt

·  Technische Anleitung Luft:

Klasse Anteil in %

Wasser 7,9
NK 1,6

· Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefährdend.

·  15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.
 D 
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* ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

·  Relevante Sätze
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H331 Giftig bei Einatmen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol

oder Nebel nicht einatmen.

·  Empfohlene Einschränkung der Anwendung
Die Angaben in diesem Dokument beziehen sich auf den Wissensstand des Herstellers zum
Zeitpunkt der
Revision dieses Dokuments. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen
Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar. Die Zurverfügungstellung
dieses Dokuments entbindet den Abnehmer dieses Produkts nicht von seiner Verpflichtung, die für
dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften zu beachten. Dies gilt insbesondere für den
Weiterverkauf dieses Produkts oder aus ihm hergestellte Mischungen oder Produkte auf anderen
rechtlichen Bereichen sowie für Industrieeigentum Dritter. Wenn das beschriebene Produkte
bearbeitet oder mit anderen Materialien gemischt wird, können die Angaben in diesem Dokument
nicht auf das so hergestellte neue Produkt übertragen werden, es sei denn, dies ist ausdrücklich
erwähnt. Bei der erneuten Verpackung des Produkts muss der Abnehmer die notwendigen
sicherheitsrelevanten Informationen beifügen.

·  Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Übertragungsgrundsätze
OECD Guideline No . 429, “Skin sensitisation: Local Lymph Node Assay“

· Datenblatt ausstellender Bereich: JUB d.o.o.
(Fortsetzung auf Seite 16)
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·  Ansprechpartner:
Laura Učakar
laura.ucakar@jub.eu

· Versionsnummer der Vorgängerversion: 3 

·  Abkürzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Korrosiv gegenüber Metallen – Kategorie 1
Acute Tox. 3: Akute Toxizität – Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4
Acute Tox. 2: Akute Toxizität – Kategorie 2
Skin Corr. 1: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 1
Skin Corr. 1A: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 1A
Skin Corr. 1C: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 1C
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1
Skin Sens. 1A: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1A
Carc. 2: Karzinogenität – Kategorie 2
Repr. 1B: Reproduktionstoxizität – Kategorie 1B
STOT RE 1: Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) – Kategorie 1
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) – Kategorie 2
Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend - akut gewässergefährdend – Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 3

·  * Daten gegenüber der Vorversion geändert   
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